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MUSTER: Vereinsstrafordnung

§ 1 Zweck und Rechtsgrundlage
(1) Diese Vereinsstrafordnung regelt Art, Maß und Verfahren bei Verstößen von Vereinsmitgliedern gegen die Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins.

(2) Rechtsgrundlage ist die Satzung (§ … „Vereinsstrafen“).

(3) Vereinsstrafen dienen der Wahrung von Ordnung, Fairness und des Vereinsfriedens; sie haben keinen Strafcharakter im rechtlichen Sinne und dienen ausschließlich der Förderung des Vereinszwecks.

(4) Die Anwendung dieser Ordnung erfolgt unabhängig von zivil- oder strafrechtlichen Verfahren.

§ 2 Zulässige Vereinsstrafen
(1) Als Vereinsstrafen sind zulässig:
a) Verwarnung,
b) Verweis,
c) befristeter Ausschluss von Vereinsveranstaltungen oder Vereinsfunktionen,
d) Geldbuße,
e) Ruhen einzelner Mitgliedschaftsrechte (z. B. Stimmrecht, Teilnahme an Wahlen oder Ämtern),
f) Ausschluss aus dem Verein bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen („Ultima Ratio“).

(2) Die Strafe muss in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen.

(3) Mehrere Strafen können nebeneinander ausgesprochen werden, sofern sie sich nicht ausschließen.

(4) Erzieherische Maßnahmen oder Gespräche können als milderes Mittel anstelle einer Strafe angewendet werden.

§ 3 Zuständigkeit
(1) Über Vereinsstrafen entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit.

(2) Ist ein Vorstandsmitglied selbst betroffen oder befangen, so ist es von Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

(3) Bei schwerwiegenden Fällen kann der Vorstand die Angelegenheit der Mitgliederversammlung oder einem von dieser gewählten Ehrenrat zur Entscheidung vorlegen.

(4) Der Vorstand kann zur Vorbereitung seiner Entscheidung ein Mitglied oder einen Ausschuss mit der Untersuchung des Sachverhalts beauftragen.

§ 4 Voraussetzungen einer Vereinsstrafe
(1) Vereinsstrafen dürfen nur verhängt werden, wenn ein Mitglied schuldhaft gegen die Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins verstoßen hat.

(2) Die Pflichtverletzung muss hinreichend konkret beschrieben und nachweisbar sein.

(3) Vor jeder Entscheidung sind die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Gleichbehandlung und Fairness zu wahren.

(4) Wiederholte geringfügige Verstöße können zusammen als ein schwerwiegender Verstoß gewertet werden.

§ 5 Höhe und Verwendung von Geldbußen
(1) Geldbußen dürfen nur bei leichten oder mittleren Verstößen verhängt werden.

(2) Die Geldbuße darf im Einzelfall 200 Euro nicht überschreiten.

(3) Bei erstmaligen Verstößen soll grundsätzlich ein geringerer Betrag festgesetzt werden.

(4) Eingezogene Geldbußen sind zweckgebunden für die satzungsmäßigen Vereinszwecke zu verwenden und dürfen nicht an Dritte ausgeschüttet werden.

(5) Der Vorstand dokumentiert jede Geldbuße in einem gesonderten Kassenvermerk.

§ 6 Verfahren
(1) Vor der Verhängung einer Vereinsstrafe ist dem betroffenen Mitglied der Vorwurf schriftlich mitzuteilen; die Mitteilung muss die behaupteten Tatsachen, Beweismittel und die in Betracht kommenden Strafen enthalten.

(2) Dem Mitglied ist eine Anhörungsfrist von mindestens 14 Tagen zu gewähren, um sich schriftlich oder mündlich zu äußern oder entlastende Unterlagen vorzulegen.

(3) Das Mitglied kann sich zur Anhörung von einem anderen Vereinsmitglied begleiten oder schriftlich vertreten lassen.

(4) Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand aufgrund der bekannten Tatsachen.

(5) Der Beschluss über die Vereinsstrafe ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied per Einschreiben oder elektronisch mit Lesebestätigung zuzustellen.

(6) Der Beschluss muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten (§ 7).

(7) Alle Unterlagen sind vertraulich zu behandeln; die datenschutzrechtlichen Vorgaben der DSGVO und des BDSG sind einzuhalten.

§ 7 Einspruch und Überprüfung
(1) Gegen eine verhängte Vereinsstrafe kann das betroffene Mitglied innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Beschlusses schriftlich Einspruch einlegen.

(2) Der Einspruch ist zu begründen.

(3) Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung oder – sofern vorhanden – ein von dieser gewählter Ehrenrat.

(4) Bis zur Entscheidung über den Einspruch ruht die Vollziehung der Strafe, sofern es sich nicht um den Ausschluss vom Verein handelt.

(5) Die Entscheidung über den Einspruch ist endgültig.

(6) Gegen den Ausschluss aus dem Verein bleibt der Rechtsweg nach § 40 BGB unberührt.

§ 8 Verjährung
(1) Vereinsstrafen dürfen nur innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntwerden des Verstoßes verhängt werden.

(2) Bei fortdauernden Pflichtverletzungen beginnt die Frist mit der Beendigung des pflichtwidrigen Verhaltens.

§ 9 Dokumentation
Alle Beschlüsse, Mitteilungen und Stellungnahmen sind in einer gesonderten Vereinsstrafakte zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind fünf Jahre nach Abschluss des Verfahrens zu vernichten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Vereinsstrafordnung tritt am … [Datum des Beschlusses] in Kraft.
Sie wurde von der Mitgliederversammlung am [Datum] beschlossen und kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung geändert oder aufgehoben werden.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




